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▶▶ Einheitliches Datenformat für E-Rechnungen
zuGferD – Standard für elektronische rechnungen gestartet

| Seit dem 25.6.14 steht der Rechnungsdatenstandard ZUGFeRD (Zentraler 
User Guide Forum elektronischer Rechnung Deutschland) offiziell zur Ver-
fügung. |

Mit ZUGFeRD wird der Austausch von strukturierten elektronischen Rech-
nungsdaten ermöglicht. Mit dem einheitlichen Format können Rechnungen 
zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und der öffentlichen 
Verwaltung künftig schnell, komfortabel und einfach elektronisch ausge-
tauscht werden.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Mehr erfahren Sie unter www.ferd-net.de/upload/PM_ZUGFeRD10final.pdf

Schneller, komfor-
tabler elektronischer 
Austausch

▶▶ Probleme bei der Zollverwaltung
zuständigkeitswechsel bei der Kraftfahrzeugsteuer 

|  Im ersten Halbjahr 2014 ist die Zuständigkeit für die Erhebung der Kraft-
fahrzeugsteuer auf den Zoll übergegangen. Dabei ist es zu zahlreichen Pro-
blemen gekommen. Vielen Bürgern wurde eine zu hohe Kfz-Steuer von ih-
rem Konto abgebucht. Diese Steuerzahler müssen nun die Steuer über ei-
nen Einspruch korrigieren lassen. |

Wegen der Vielzahl von Einsprüchen kommt es bei einigen Hauptzollämtern 
sogar zu längeren Bearbeitungszeiten. Wie viele Steuerzahler durch den Zu-
ständigkeitswechsel belastet wurden, teilte das Bundesministerium der Fi-
nanzen auf Anfrage des BdSt nicht mit. Ursache für die Panne sind wohl feh-
lerhafte bzw. unvollständige Datensätze (Quelle: www.steuerzahler.de). 

Kfz-Halter sollten 
Abbuchungen der 
Kraftfahrzeugsteuer 
unbedingt prüfen

▶▶ Rechtsdienstleistung
Keine Vertretungsbefugnis in Statusfeststellungsverfahren

| Das BSG hat aktuell entschieden, dass ein Steuerberater nicht befugt ist, 
Mandaten in Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV gegenüber der 
DRV Bund zu vertreten. |

Es handele sich dabei um eine unerlaubte Rechtsdienstleistung. Nicht erst im 
Widerspruchsverfahren, sondern auch schon im reinen Verwaltungsverfahren 
bis zum Erlass des Erstbescheids sei eine „rechtliche Prüfung des Einzelfalls“ 
erforderlich. Es liegt keine „Nebenleistung“ zu der dem Steuerberater über-
tragenen Lohnbuchführung vor. Auch die gesetzlich geregelte Vertretungsbe-
fugnis von Steuerberatern in den Verfahren nach § 28h und § 28p SGB VI führe 
zu keinem anderen Ergebnis, da es sich dabei um Ausnahmeregelungen  
handele, die nicht analog auf die Vertretungsbefugnis im Statusfeststellungs-
verfahren angewandt werden könnten (BSG 5.3.14, B 12 R 4/12 R, Urteil unter 
www.dejure.org).
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